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Die Abgeordneten zum Nationalrat Parnigoni und Genossen haben am 29. März 1994 unter 

der Nr. 6337/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

"Arbeitsplatznachbesetzung" gerichtet. Diese aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in 

Kopie beigeschlossene Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Die einleitenden Ausführungen der Anfragesteller bedürfen insofern einer Ergänzung, als in 

der Sachverhaltsdarstellung unerwähnt blieb, daß während der Arbeitserprobung der Frau 

Christine O. eine beim Truppenübungsplatzkommando Allentsteig bereits beschäftigte 

Vertragsbedienstete die Voraussetzungen für den angesprochenen Arbeitsplatz Pos.Nr. 014 

erbrachte. Mit der Bewerbung dieser persönlich und fachlich geeigneten Bundes

bediensteten für den genannten Arbeitsplatz war aber die Einleitung einer öffentlichen 

Ausschreibung nicht mehr zulässig. 

In diesem Sinne war daher die Vorgangsweise meines Ressorts völlig korrekt. Sie stand 

auch nicht im Widerspruch zu der gegenüber dem Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales eingegangenen Verpflichtung, die auf Grund ihrer Fertigkeiten und Kenntnisse 

. schwer vermittelbare Frau O. praxisorientiert zu schulen bzw. zu trainieren, um ihre 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Im übrigen verweise ich auf die dies

bezügliche langjährige gute Zusammenarbeit mit der Arbeitsmarktverwaltung. 

6265/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



-2-

Im einzelnen beantworte ich die vorliegen.de Anfrage wie folgt: 

zY.1.: 

Hiezu verweise ich auf § 25 Z 4 des Ausschreibungsgesetzes 1989, BGB1.Nr. 85, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGB1.Nr. 366/1991, wonach eine Ausschreibung "bei 

Besetzung einer Planstelle mit einem oder einer geeigneten Bediensteten einer inländischen 

Gebietskörperschaft oder eines Gemeindeverbandes" nicht einzuleiten ist. 

Zu 2: 

Die seinerzeitige Aussage gegenüber dem Arbeitsamt Zwettl, es sei mit einer Aus

schreibung des durch Ruhestandsversetzung freiwerdenden Arbeitsplatzes "zu rechnen", 

wurde in der Folge aus den einleitend genannten Gründen hinfällig. Das Schreiben vom 

6. Oktober 1992 kann selbst bei extensiver Auslegung nicht als Verpflichtung, sondern nur 

als Absichtserklärung auf Grund der zu diesem Zeitpunkt abschätzbaren Personal

entwicklung, verstanden werden. 

Zu3: 

Ich verweise auf meine obigen Ausführungen. 

Beilage 
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ANFRAGE 

FrJ~l Christine Grosz wad;:: ~cit 15.1.1992 bei der Verwa!tllng!;stelle Allcntstcig im Rahmen 

des Arb\!itsmarkLfürder~r!gsprogramms als Schreibkraft verwendet. Die Arb;:itserp,obungs

zeit wurde vom Arbeitsamt Zwettl aufgrund einer Frau Orosz betreffenden tvtitteilung der 

Verwaltungs)telk Allentsteig (6.10.1992) bis 2.1.1994 verlängert. In dieser Mitteilung \vurde . 

angegeben, daß bei der Verwaltungsstelle Allentsteig in der nächsten Zeit durch ciae 

kr:mkheitsbeclingte Ruhestan:.!:;versetzung ein Arbeitsplatz für zivile Schreibkräfte frei wird. 

Es wird in diesem Schreibcll dem Arbeitsamt Zwettl des weiteren mitgeteilt, cl:i.ß tbmitzu 

r:::c!men j;it, daß dieser Arbeitsplatz durch das ßMLV zu einer Nachbesetzung ausgeschrieben 

\V·ird. Abschlicß::nd wi~d f~stgestellt, daß bei einer ße\\'crbl:ng eingearbeitete Pe.rsonen an 

vord.::rer S tc He ger~.iht \vertlen. 

Die: ur:tc: zcichlietcn Abgeordneten stellen in diesem Zusarru!1cnhang an den Bun~km:inistcr 

t'i:r T '1"lli·svp,..,~;r~·\(f·l"·'(J f")lrrprld" ~. Ao_L'.' "'_ .... ~ '-\.. ........ ::: •• ,~ \. O,:,,:,,",A ........ 

An fr a g e: 

1. W:mull w;:nk c~~r ArhcitsIbtz PosNr. 014 nach der am 30.9.1993 crfolgt;::n 

Rllhcst:1l1Js'.·crseL~~l!1g cks OOffzl Friedrich PÖHN nicht öffentlich zur Nachbesetzung 

:.lusgeschr:e b~n? 

2. \Varum \vurde elie im Verfahren zur Verlängerung der Arbcitserprobungszdt VOll Frau 

Christine Orosz von Seiten des B~lL V gegenüber dem Arbeitsamt Zwettl angegebenen 

Vorgangsv·;eise nicht eingehalten? 

3. \Varum wurde Fraa Christinc Orosz, die während ihrer Verwendung als Schreibkraft 

bei der Verwaltu:1gsstelle Allentsteig bereits den durch Krankheit abwesendc:l 

Obcroffizi:ll Pri>!drich FÖHN auf dessen Arbeitsplatz PosNr. 014 vertreten hilt, nicht als 

VEr/tl in den Bundesdienst übernormnen? 
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